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PRAXIS & INSIGHTS

Geheimhaltungsvereinbarungen, auch bekannt als 
Non-Disclosure Agreements, dienen dazu, vertrau-
liche Informationen zu schützen, die zwischen  
Geschäftspartner*innen ausgetauscht werden. Wie 

wertvoll eine Geheimhaltungsvereinbarung für die Parteien 
wirklich ist, kommt allerdings stark auf die Ausführung an – 
der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn Geheimhaltungs-
vereinbarungen sind meist nur ein Nebenschauplatz bei Ver-
handlungen größerer Projekte, bisweilen geraten sie in den 
Hintergrund. Da ist die Versuchung groß, eine Standardvor
lage aus dem Internet, aus einem früheren Projekt oder von 
der Konkurrenz zu übernehmen – fertig ist das NDA.

Was auf den ersten Blick wie eine schnelle, kostensparende 
Lösung aussieht, kann allerdings im Streitfall erhebliche Pro-
bleme verursachen. Denn ist das NDA nicht auf die Situation 
der Vertragsparteien zugeschnitten, fehlen häufig entschei-
dende Details. Zumindest diese fünf Fragen sollten sich Un-
ternehmer*innen vor dem Abschluss einer Geheimhaltungs-
vereinbarung stellen.

1 Wer sind die richtigen Vertragsparteien?
Oft läuft es in der Praxis so: Vertragspartei A sendet 
ihr NDA-Muster als „Lückentext“ an Partei B. Diese 
trägt ihren Unternehmensnamen und Firmensitz 

selbst ein. Ist der Vertragspartner Teil einer Konzernstruktur, 
wird häufig die Muttergesellschaft genannt. Abgeschlossen 
wird der Vertrag dann zwischen A und der Konzernmutter B.

Legt A der Tochtergesellschaft B, mit der sie die Geschäfte 
macht, wichtige Informationen offen, ist dies von der ge-
schlossenen Geheimhaltungsvereinbarung nicht gedeckt. Im 
Streitfall folgt das böse Erwachen für Partei A: Obwohl Toch-
tergesellschaft B alle Verhandlungen geführt hat, die Firmen-
namen von Mutter- und Tochtergesellschaft B ähnlich klin-
gen, beide vielleicht sogar denselben Firmensitz haben, ist der 
Vertrag mit der „falschen“ Gesellschaft geschlossen worden 
und somit nutzlos. Die offengelegten Informationen sind im 
Zweifel nicht geschützt.

Teilweise sehen NDA-Muster vor, dass auch verbundene  
Unternehmen von der Vereinbarung umfasst sind. Dann muss 
vorab geklärt werden, ob die unterzeichnende Gesellschaft die 
relevanten Gesellschaften wirksam vertritt. Sonst kann es 
sein, dass die verbundenen Gesellschaften zwar geschützt, 
nicht aber selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

Komplexer wird es, wenn weitere Unternehmen beteiligt 
sind. Ein Beispiel: Partei A, B und C schließen der Einfachheit 
halber für ein gemeinsames Projekt ein mehrseitiges NDA.  
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Im Grundsatz spricht nichts dagegen, solange genau geregelt 
ist, welche Partei welche Informationen inwieweit geheim hal-
ten muss. Doch gerade, wenn ein zweiseitiges NDA-Muster 
nur marginal auf diese Situation angepasst wird, fehlen häufig 
Regelungen, welche Informationen in welcher Beziehung aus-
getauscht werden dürfen. 

Ein Beispiel: A legt gegenüber B Informationen offen, B muss 
diese geheim halten. Tauscht B die Informationen mit C aus, 
ist nicht klar, ob B damit nicht bereits gegen das NDA verstößt 
und ob C diese Informationen dann überhaupt vertraulich  
behandeln muss. 

2 Welche Informationen sollen geschützt 
werden?
Geschäftsgeheimnisse sind regelmäßig bereits 
nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) 

geschützt. Voraussetzung ist allerdings ein „Geheimnis“ im 
Sinne des Gesetzes und dass das Unternehmen Maßnahmen 
zu dessen Geheimhaltung ergreift. Ratsam ist es daher, sen-
sible Informationen durch entsprechende NDAs abzu
sichern. Aus dem NDA sollte sich zunächst klar ergeben, ob 
die Geheimhaltungsvereinbarung die Informationen beider 
Parteien schützt oder nur eine Partei einseitig zur Geheim-
haltung verpflichtet ist.

Dann ist genau festzulegen, welche Informationen geschützt 
werden sollen – etwa nur bestimmte technische Details oder 
auch kaufmännische Themen. Soll die Zusammenarbeit selbst 
vertraulich behandelt werden? Oder soll sie beispielsweise zu 
Werbezwecken offengelegt werden können? Je konkreter der 
Umfang der vertraulichen Informationen im NDA definiert 
ist, umso weniger Anlass für Konflikte gibt es später. Eine sehr 
konkrete Geheimhaltungsvereinbarung lässt sich in den meis-
ten Fällen nicht automatisch auf andere Projekte übertragen 
und hilft bei einem Folgeprojekt im Zweifel also wenig.

3 Wie werden Informationen geschützt?
Bei besonders sensiblen Informationen lohnt es 
sich, zu regeln, welche Personen im Unternehmen 
davon wissen dürfen und die interne Weitergabe 

auf Personen mit Need-to-know für die Durchführung des 
Projekts zu beschränken.

Bevor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet 
wird, die die Anfertigung von Kopien und Backups verbietet, 
sollte geprüft werden, ob technisch überhaupt gewährleistet 
werden kann, dass keine automatischen Backups auf irgend
einem Server schlummern.

Auch die Laufzeit einer Geheimhaltungsvereinbarung ist 
oft formularmäßig vorgegeben und nicht an den Einzelfall an-
gepasst. Sollen die Details nach erfolgreicher Durchführung 
eines Projekts veröffentlicht werden? Oder sind die Informa
tionen derart sensibel, dass sie niemals weitergegeben werden 
sollen? Zu kurze Fristen, die unabhängig von der tatsäch
lichen Dauer eines Projekts vereinbart werden, sind gege
benenfalls riskant. 

4 Wie schützt man sich für den Fall von 
Verstößen gegen das NDA?
Vertragsstrafen dienen dazu, Verstöße gegen  
Geheimhaltungsvereinbarungen zu ahnden – auch 

ohne, dass ein konkreter Schaden dargelegt werden muss. Wird 
die Aufnahme einer Vertragsstrafe in das NDA verabsäumt, 
bleibt nur der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, der in 
der Praxis regelmäßig schwierig bis unmöglich zu erbringen ist.

Geheimhaltungsvereinbarungen sind in den meisten Fällen 
nach dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) zu bewerten. In diesen Grenzen muss sich das NDA be-
wegen und darf im Einzelfall nicht unangemessen sein. Für 
die Partei, die das NDA-Muster bereitgestellt hat, gelten hier 
strenge Regeln: Ist beispielsweise in einer beidseitigen Ge-
heimhaltungsvereinbarung eine unangemessen hohe Ver-
tragsstrafe vorgesehen, muss der/die Vertragspartner*in diese 
im Zweifel nicht zahlen – das Unternehmen, von dem das NDA-
Muster kam, bei einem eigenen Verstoß allerdings schon.

5 Passen die Schlussbestimmungen?
Schlussbestimmungen – insbesondere zu Gerichts-
stand und anwendbarem Recht – werden in Verträgen 
gerne übersehen. Sie spielen aber auch in Geheimhal-

tungsvereinbarungen eine nicht unwesentliche Rolle. Sieht das 
NDA-Muster einen Gerichtsstand am Sitz einer Vertragspartei 
vor oder regelt hierzu gar nichts, hat die Partei, die eine Verlet-
zung der Vereinbarung rügt, nur die Wahl, einen öffentlichen 
Rechtsstreit zu führen oder dem Verstoß gar nicht nachzugehen.

Bei internationalen Vertragsbeziehungen kommt hinzu, dass 
eine Entscheidung auch durchsetzbar sein muss. Hier kann 
eine Schiedsklausel die sachgerechte Lösung darstellen. Ist 
nicht die Anwendung deutschen Rechts, sondern eines anderen 
Landes vereinbart, können die zu beachtenden Punkte ganz 
anders aussehen. Ob darin ein Nachteil für die Parteien liegt, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

Fazit
Schweigen muss, wer im NDA zur Verschwiegenheit verpflichtet 
wurde. Sonst niemand. Die Verschwiegenheitspflicht gilt dabei 
nur für die Themen, die wirksam als vertraulich erklärt wurden. 
Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle unternehmens- oder pro-
jektbezogenen Informationen so schützenswert sind, dass 
sich viel Aufwand für die Gestaltung einzelner NDAs lohnt. Die 
Faustregel: je wichtiger die Information, umso wichtiger ist ein 
guter Vertrag über den Schutz dieser Information.

Kritisch werden die Punkte des NDA erst, wenn ein(e) Vertrags-
partner*in gegen die Vertraulichkeit verstößt oder ein(e) poten-
zielle(r) Investor*in prüft, ob die wertvollen Informationen eines 
Unternehmens auch ausreichend geschützt sind. Beide  
Szenarien sind denkbar ungünstige Zeitpunkte für die Fest-
stellung, dass wichtige Informationen ungeschützt sind.
Die Autorin Isabelle Hörner ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei 
Menold Bezler in Stuttgart und berät u.a. zum Vertrags-, 
Handels- und Vertriebsrecht, www.menoldbezler.deFo
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WENN‘S GEHEIM SEIN UND 
BLEIBEN MUSS Fünf wichtige Fragen und Antworten 

zu Non-Disclosure Agreements (NDAs).
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